
Ganztagesveranstaltung
Eine Ganztagesveranstaltung umfasst mind. 7 Zeitstunden.

Förderfähige Ausgabenpositionen

Anzahl 

Teilnehmende (bzw. 

Honorarkräfte, 

Ehrenamtliche)

Förder(höchst)-

betrag pro Tag¹

 Anzahl der 

Tage 

 Anzahl der zu 

leistenden 

Gesamtstunden 

Ausgaben gesamt

1. Honorar kulturpädagogische Kraft² 1                    406,00 € 1 7                              406,00 € 

2. Aufwandsentschädigung 

Ehrenamtliche
1                      35,00 € 1 7                                35,00 € 

3. Sachausgaben

3.1 Sachmittel / Material / Eintritte pro TN 15                      10,50 € 1 7                              157,50 € 

3.2 Verpflegungspauschale pro TN 15                        7,00 € 1 7                              105,00 € 

3.3 Raummiete³ -                    150,00 € 1 -                              150,00 € 

Summe                              853,50 € 

dreimonatiges Kursformat
Ein dreimonatiges Kursformat umfasst mind. 30 Zeitstunden (10 Zeitstunden pro Monat).

Förderfähige Ausgabenpositionen

Anzahl 

Teilnehmende (bzw. 

Honorarkräfte, 

Ehrenamtliche)

Förder(höchst)-

betrag pro Monat¹

 Anzahl der 

Monate 

 Anzahl der zu 

leistenden 

Gesamtstunden 

Ausgaben gesamt

1. Honorar kulturpädagogische Kraft² 1                    580,00 € 3 30                           1.740,00 € 

2. Aufwandsentschädigung 

Ehrenamtliche
1                      50,00 € 3 30                              150,00 € 

3. Sachausgaben

3.1 Sachmittel / Material / Eintritte pro TN 15                      15,00 € 3 30                              675,00 € 

3.2 Verpflegungspauschale pro TN 15                      10,00 € 3 30                              450,00 € 

3.3 Raummiete³ -                    150,00 € 3 -                              450,00 € 

Summe                           3.465,00 € 

Ich bin HIER!

Übersicht förderfähige Formate und Förderhöchstsummen



sechsmonatiges Kursformat

Förderfähige Ausgabenpositionen

Anzahl 

Teilnehmende (bzw. 

Honorarkräfte, 

Ehrenamtliche)

Förder(höchst)-

betrag pro Monat¹

 Anzahl der 

Monate 

 Anzahl der zu 

leistenden 

Gesamtstunden 

Ausgaben gesamt

1. Honorar kulturpädagogische Kraft² 1                    580,00 € 6 60                           3.480,00 € 

2. Aufwandsentschädigung 

Ehrenamtliche
1                      50,00 € 6 60                              300,00 € 

3. Sachausgaben

3.1 Sachmittel / Material / Eintritte pro TN 15                      15,00 € 6 60                           1.350,00 € 

3.2 Verpflegungspauschale pro TN 15                      10,00 € 6 60                              900,00 € 

3.3 Raummiete³ 1                    150,00 € 6 -                              900,00 € 

Summe                           6.930,00 € 

dreitägiger Ferienkurs

Förderfähige Ausgabenpositionen

Anzahl 

Teilnehmende (bzw. 

Honorarkräfte, 

Ehrenamtliche)

Förder(höchst)-

betrag pro Tag¹

 Anzahl der 

Tage 

 Anzahl der zu 

leistenden 

Gesamtstunden 

Ausgaben gesamt

1. Honorar kulturpädagogische Kraft² 1                    406,00 € 3 21                           1.218,00 € 

2. Aufwandsentschädigung 

Ehrenamtliche
1                      35,00 € 3 21                              105,00 € 

3. Sachausgaben

3.1 Sachmittel / Material / Eintritte pro TN 15                      10,50 € 3 21                              472,50 € 

3.2 Verpflegungspauschale pro TN 15                        7,00 € 3 21                              315,00 € 

3.3 Raummiete³ -                    150,00 € 3 -                              450,00 € 

Summe                           2.560,50 € 

fünftägiger Ferienkurs

Förderfähige Ausgabenpositionen

Anzahl 

Teilnehmende (bzw. 

Honorarkräfte, 

Ehrenamtliche)

Förder(höchst)-

betrag pro Tag¹

 Anzahl der 

Tage 

 Anzahl der zu 

leistenden 

Gesamtstunden 

Ausgaben gesamt

1. Honorar kulturpädagogische Kraft² 1                    406,00 € 5 35                           2.030,00 € 

2. Aufwandsentschädigung 

Ehrenamtliche
1                      35,00 € 5 35                              175,00 € 

3. Sachausgaben

3.1 Sachmittel / Material / Eintritte pro TN 15                      10,50 € 5 35                              787,50 € 

3.2 Verpflegungspauschale pro TN 15                        7,00 € 5 35                              525,00 € 

3.3 Raummiete³ -                    150,00 € 5 -                              750,00 € 

Summe                           4.267,50 € 

Ein sechsmonatiges Kursformat umfasst mind. 60 Zeitstunden (10 Zeitstunden pro Monat).

Ein fünftägiger Ferienkurs umfasst mind. 35 Zeitstunden (7 Zeitstunden pro Tag)  und findet an fünf aufeinanderfolgenden  Tagen in den 

Ferien statt.

Ein dreitägiger Ferienkurs umfasst mind. 21 Zeitstunden (7 Zeitstunden pro Tag)  und findet an drei aufeinanderfolgenden  Tagen in den 

Ferien statt.
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kulturpädagogische Ferienfahrt

Förderfähige Ausgabenpositionen

Anzahl 

Teilnehmende (bzw. 

Honorarkräfte, 

Betreuer/in)

Förder(höchst)-

betrag pro Tag¹

 Anzahl der 

Tage 

 Anzahl der zu 

leistenden 

Gesamtstunden 

Ausgaben gesamt

1. Honorar kulturpädagogische Kraft² 1                    406,00 € 10 70                           4.060,00 € 

2. Aufwandsentschädigung Betreuer/-in 2                    120,00 € 10
480

(240 p.P.)
                          2.400,00 € 

3. Sachausgaben

3.1 Sachmittel / Material / Eintritte pro TN 15                      10,50 € 10 70                           1.575,00 € 

Reisekosten

3.2 Reisekosten pro TN 15                    120,00 € 1 -                           1.800,00 € 

3.3 Reisekosten pro Betreuer/-in 2                    180,00 € 1 -                              360,00 € 

3.4 Reisekosten Honorarkraft 1                    180,00 € 1 -                              180,00 € 

Ausgaben für Übernachtung und 

Verpflegung

3.5 Verpflegungspauschale pro TN 15                      10,00 € 10 70                           1.500,00 € 

3.6 Verpflegungspauschale pro Betreuer/-in 2                      10,00 € 10 70                              200,00 € 

3.7 Verpflegungspauschale Honorarkraft 1                      10,00 € 10 70                              100,00 € 

3.8 Übernachtung pro TN 15                      45,00 € 10 -                           6.750,00 € 

3.9 Übernachtung pro Betreuer/in 2                      45,00 € 10 -                              900,00 € 

3.10 Übernachtung Honorarkraft 1                      45,00 € 10 -                              450,00 € 

Summe                         20.275,00 € 

Elterneinbindung
Eine Elterneinbindung umfasst mind. 3 Zeitstunden pro Tag.

Förderfähige Ausgabenpositionen

Anzahl 

Teilnehmende  bzw. 

Honorarkräfte

Förder(höchst)-

betrag pro Tag¹

 Anzahl der 

Tage 

 Anzahl der zu 

leistenden 

Gesamtstunden 

Ausgaben gesamt

1. Honorar kulturpädagogische Kraft² 1                    174,00 € 1 3                              174,00 € 

2. Sachausgaben

2.1 Sachmittel / Material / Eintritte pro TN 30                        4,50 € 1 3                              135,00 € 

2.2 Verpflegungspauschale pro TN 30                        3,00 € 1 3                                90,00 € 

2.3 Raummiete³ -                    100,00 € 1 -                              100,00 € 

Summe                              499,00 € 

Eine Ferienfahrt beinhaltet eine durchgegende Betreuung der TN sowie die Arbeit mit den TN ( mind. 7 Zeitstunden/Tag) und findet an max. 10 

aufeinanderfolgenden  Tagen in den Ferien statt.

² Nachweis auf Grundlage eines eigenständigen projektbezogenen Honorarvertrages;

der Stundennachweis erfolgt über die Teilnehmer/-innenliste

¹ Die hier dargestellten Beträge entsprechen Förderhöchstgrenzen. Es handelt sich um eine ausgabenbasierte Förderung, d. h. sie richtet sich 

nach konkreter Teilnehmendenzahl und der exakten Höhe der Ausgaben für das jeweilige Projekt und muss mit Einzelbelegen (ausgeschlossen 

sind Belege für Verpflegung, hier werden Pauschalen gemäß Teilnehmer/-innenlisten anerkannt) nachgewiesen werden.

Förderfähig sind Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche i. H. von 5,00 € pro Stunde für eine Person auf 15 Teilnehmende.

Hinzu kommt eine Verwaltungspauschale von mind. 300 € bzw. i. H. von 5 Prozent der abgerechneten/belegten und anerkannten Fördersumme 

nach Abschluss des Verwendungsnachweises. 

³ Nachweis auf Grundlage eines eigenständigen projektbezogenen Mietvertrages;

Mietaufwendungen eignen sich auch für Eigenleistungen

Die angegebenen Zeitstunden bilden den Mindestumfang für die unmittelbare Arbeit mit den Teilnehmenden und sind Voraussetzung 

für eine Förderung.
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